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An die

Bezirksvertretung Hohenlimburg

-über VB4-

Änderung der Vorfahrtreglung Kreuzung Steltenbergstraßel Letmather Straße,
TOP 8.7 der BV Hohenlimburg am 20.01.2016

Aufgrund Ihrer Anregung wurde die Örtlichkeit am 15.01.2016 gemeinsam mit der Polizei und
dem Straßenbaulastträger vor Ort geprüft.

Die Kreuzung liegt in einer Tempo- 30 Zone. Zur tatsächlichen Verkehrsberuhigung muss
grundsätzlich rechts vor links" gelten.

Die Kreuzung befindet sich zwar in einer Hanglage, stellt sich insgesamt jedoch nicht als so
steil dar, dass dieses rechtfertigt, von der Regelung an nur einer Einmündung abzuweichen.

Die Unfalilage ist unauffällig, es liegen auch keine Erkenntnisse der Hagener Straßenbahn
vor, dass es im Winter zu Problemen kommt.

Achsen der Hagener Straßenbahn werden zudem vorrangig geräumt und gestreut.

gez. Wiener

Durchschrift an DirVFüst, 60, HaStrb
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	Anlage  1 Mitteilung von 32 zum TOP I.8.7 - Vorfahrtsregelung Kreuzung Steltenbergstr.-Letmather Str.

